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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §213;

BAO §216;

1. BAO § 213 heute

2. BAO § 213 gültig ab 01.01.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 213 gültig von 10.01.1998 bis 31.12.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 9/1998

4. BAO § 213 gültig von 19.04.1980 bis 09.01.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

1. BAO § 216 heute

2. BAO § 216 gültig ab 31.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

3. BAO § 216 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

Rechtssatz

Gemäß § 216 BAO hat die Abgabenbehörde auf Antrag einen Abrechnungsbescheid zu erlassen, wenn zwischen ihr

und einem Abgabep;ichtigen Meinungsverschiedenheiten bestehen, ob und inwieweit eine Zahlungsverp;ichtung

durch Erfüllung eines bestimmten Tilgungstatbestandes erloschen ist. Der Abrechnungsbescheid dient somit

ausschließlich der Entscheidung, ob und inwieweit eine Zahlungsverp;ichtung durch Erfüllung eines bestimmten

Tilgungstatbestandes erloschen ist. Wenngleich somit im Rahmen des Anrechnungsbescheides kein Raum besteht,

etwa darüber abzusprechen, ob die strittigen Gutschriften Ansprüche der Masse oder Konkursgegenforderungen

darstellen, so stellt sich die Frage nach der Verrechenbarkeit einer Abgabenforderung mit den strittigen Gutschriften

als Vorfrage für die Entscheidung über das Bestehen eines (rückzahlbaren) Guthabens (vgl. mit zahlreichen weiteren

Hinweisen das hg. Erkenntnis vom 26. April 1993, 92/15/0012).Gemäß Paragraph 216, BAO hat die Abgabenbehörde

auf Antrag einen Abrechnungsbescheid zu erlassen, wenn zwischen ihr und einem Abgabep;ichtigen

Meinungsverschiedenheiten bestehen, ob und inwieweit eine Zahlungsverp;ichtung durch Erfüllung eines bestimmten

Tilgungstatbestandes erloschen ist. Der Abrechnungsbescheid dient somit ausschließlich der Entscheidung, ob und

inwieweit eine Zahlungsverp;ichtung durch Erfüllung eines bestimmten Tilgungstatbestandes erloschen ist.

Wenngleich somit im Rahmen des Anrechnungsbescheides kein Raum besteht, etwa darüber abzusprechen, ob die

strittigen Gutschriften Ansprüche der Masse oder Konkursgegenforderungen darstellen, so stellt sich die Frage nach

der Verrechenbarkeit einer Abgabenforderung mit den strittigen Gutschriften als Vorfrage für die Entscheidung über

das Bestehen eines (rückzahlbaren) Guthabens vergleiche mit zahlreichen weiteren Hinweisen das hg. Erkenntnis vom

26. April 1993, 92/15/0012).
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